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1. Rechtliche Grundlagen  
 

 

Der AFB berücksichtigt folgende rechtlichen Grundlagen: 

 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 

2009 Teil I Nr. 51, ausgegeben am 06.08.2009, zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 100 

des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)  

- Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-

setzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95)  

- FFH-Richtlinie – 92/43/EWG  

- Vogelschutz-Richtlinie – 2009/147/EG 

- Artenschutzverordnung – Verordnung (EG) Nr. 338/97 

 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzung- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 (Zugriffsverbote) 

 

Nach LBM (2011) wird mit der Erweiterung des § 44 BNatSchG durch den Absatz 5 für Ein-

griffsvorhaben und damit auch für Straßenbauprojekte eine akzeptable und im Vollzug prakti-

kable Lösung bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen das Ansatzes 1 erzielt: 

 
1 „Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 

18 Abs. 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zu-

griffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5. 

 
2 Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 

aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 

verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des 

Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-

troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt ist. 
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3 Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

 
4 Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 

 
5 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 

eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsver-

bote vor.“ 

 

Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote für nach § 15 zu-

lässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1, 

die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, nur für die in Anhang IV der 

FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vogel-

arten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie. 

 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemein-

schaftlich geschützten Arten erfüllt bzw. können nicht ausgeschlossen werden, müssen für eine 

Projektzulassung die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 

 

Eine Definition der „besonders geschützten Arten“ und der „streng geschützten Arten“ erfolgt in 

§ 7 BNatSchG.  

 

Besonders geschützte Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG) sind: 

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 

338/97 …….aufgeführt sind, 

b) nicht unter Buchstabe a fallende Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführt sind und europäische Vogelarten 

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt 

sind. 

 

Besonders geschützt sind hiernach alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und 

Pflanzenarten, alle europäische Vogelarten und alle Arten der Bundesartenschutzverordnung 

(BArtSchV) mit einem Kreuz in Spalte 2.  

 

Streng geschützte Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) sind besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2  

aufgeführt sind. 

 

Streng geschützt sind somit alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflan-

zenarten und alle Arten der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) mit einem Kreuz in Spal-

te 3.  
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2. Fachliche Grundlagen und Methodik 
 

 

Fachliche Grundlagen des vorliegenden AFB sind vorliegende Kenntnisse über das Gebiet aus 

übergeordneten Planungen, so  z.B. Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan der Stadt 

Dessau-Roßlau. Für die konkrete Beurteilung des Vorhabens wurden aktuelle Untersuchungen 

zu Vögeln und Reptilien durchgeführt. 

 

In den vorliegenden Bewertungen findet die Liste der im Rahmen des Artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrages zu behandelnden Arten (Liste ArtSchRFachB) (RANA 2006, Fortschreibung 

2008) Anwendung. Die hier verwendete Artenschutzliste umfasst alle Arten, die nach gesetzli-

chen Vorgaben, insbesondere § 44 ff. BNatSchG (Besonderer Artenschutz), bei Eingriffsvorha-

ben in Sachsen-Anhalt zu untersuchen sind. Die Artenschutzliste umfasst: 

 

- Arten des Anhangs A der EG Artenschutzverordnung, 

- Arten der Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3), 

- Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie,  

- Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

 

In der Relevanzprüfung wird zur Ergänzung der im Vorhabensgebiet untersuchten Artengrup-

pen eine Potenzialabschätzung mit der notwendigen Folge von nach der Rechtsprechung zu-

lässigen „worst-case-Abschätzung“ durchgeführt. Aufgrund der bestehenden Nutzung, der Vor-

kenntnisse und der Artverbreitung sind im Vorhabensraum voraussichtlich zu erwartende Arten 

in den Betrachtungen als potenzielle Vorkommen zu berücksichtigen.  

 

Zunächst werden alle Arten der Artenschutzliste (Liste ArtSchRFachB, RANA 2006) einer Rele-

vanzprüfung unterzogen. Diese erfolgt auf der Grundlage von Datenrecherchen sowie faunisti-

scher und/oder floristischer Kartierungen in der Verschneidung mit dem Untersuchungsgebiet. 

Es wird anhand bestimmter Kriterien geprüft, für welche Tier- und Pflanzenarten eine Verwirkli-

chung von Verbotstatbeständen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 

Dies sind Arten: 

 

- die im Land Sachsen-Anhalt gem. Roter Liste ausgestorben oder verschollen sind, 

- die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

- deren Lebensräume/Standorte im Vorhabensgebiet nicht vorkommen, 

- deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabensbedingt nicht vorhanden ist, so dass sich relevan-

te Beeinträchtigungen/ Gefährdungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen lassen.  

 

Für die relevanten Tier- und Pflanzenarten der Artenschutzliste wird in der Konfliktanalyse 

geprüft, ob für diese Arten Zugriffsverbote bestehen können und ob eine vorhabensbezogene 

Verletzung von Zugriffsverboten durch artspezifische Vermeidungs- und/ oder vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen verhindert werden kann. 
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Dazu erfolgen eine einzelartbezogene Bestandsbeschreibung und die Betroffenheitsanalyse in 

Formblättern (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2011).  

 

Alle übrigen heimischen, wildlebenden Vogelarten, die nicht in der Liste aufgeführt sind, 

im Gebiet aber brüten, werden dennoch in der Konfliktanalyse betrachtet.  

 

Die Prüfung der fachlichen Voraussetzungen in den Formblättern bezieht sich auf: 

 

 Fangen, verletzen, töten von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen 

 

(Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5 für baubedingte Tötung) 

 

Beim Tötungsverbot muss zwischen bau-, anlage und betriebsbedingten Tötungen unterschie-

den werden. 

 

 Erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten. 

 

(Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

 

Eine erhebliche Störung liegt dann vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert, d. h. das Verbot beinhaltet eine „Erheblichkeits-

schwelle“. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist insbe-

sondere dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, der Bruterfolg oder die Reprodukti-

onsfähigkeit vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen Einzelfall untersucht 

und beurteilt werden muss. 

 

 Entnehmen, beschädigen, zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

 

(Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

 

Die Bezugsebene für den Verbotstatbestand ist die konkrete Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

mit den dort lebenden Individuen der Art sowie hinsichtlich des Aspektes „ökologische Funktion 

im räumlichen Zusammenhang“ die betroffene Population der Art bzw. das Aktionsareal der 

Individuen dieser lokalen Population. 

 

Die Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist gem. Abs. 1 Nr. 3 verboten. 

 

Ein Verstoß gegen das Verbot liegt gem. § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG allerdings nicht vor, 

wenn die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dies ist dann der Fall, 
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wenn die Funktion der betroffenen Lebensstätte im Bereich der lokalen Population erhalten 

bleibt. 

Von einer Beschädigung oder Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird nicht nur 

dann ausgegangen, wenn sie (physisch) vernichtet wird, sondern auch, wenn durch andere 

vorhabensbedingten Einflüsse wie z. B. Lärm oder Schadstoffimmissionen die Funktion in der 

Weise beeinträchtigt wird, dass sie von den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft 

besiedelbar ist. 

 

 

Der Vergleich anderweitig zufrieden stellender Lösungen (zumutbare Alternativen) hinsichtlich 

der ergriffenen Maßnahmen sowie technischer Lösungen wird für alle relevanten Arten, für die 

Verbote verwirklicht werden, im Anschluss an die Formblätter zusammengefasst. 

 

Ist eine Ausnahmenzulassung notwendig, werden die fachlichen Voraussetzungen unter Be-

rücksichtigung von ggf. erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen (A/EFCS) aufgezeigt. 

 

Die artenschutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens wird unter Berücksichtigung der art-

spezifischen Vermeidungsmaßnahmen, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) sowie der 

Erhaltungsmaßnahmen (FCS) zusammenfassend beurteilt.  

 

Abschließend werden die artspezifischen Maßnahmen beschrieben und zur Übernahme in den 

LBP vorbereitet.  
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3. Beschreibung der Wirkfaktoren 
 

3.1 Baubedingte Wirkfaktoren  

 

 

Die baubedingten Wirkfaktoren des Vorhabens beziehen sich auf die unmittelbaren Bauleistun-

gen und Bauvorgänge. Dazu gehören die Bauleistungen vor Ort und die zugehörigen Transpor-

te: 

- Immissionen von Lärm, Staub, gasförmigen Stoffen, Licht und Erschütterungen, 

- Einträge von Baustoffen in Biotope und Habitate, 

- Bewegungen durch Menschen und Maschinen/Fahrzeuge, 

- Absonderungen von Treibstoffen, Ölen und Schmierstoffen, 

- Einrichtung von Lagerflächen und Baustraßen sowie damit verbundene Beseitigung 

von Biotopen, 

- Schüttung von Materialien zur Herstellung von Standflächen. 

 

 

3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren  

 

 

Die anlagebedingten Wirkfaktoren umfassen die Errichtung des Bauhausmuseums selbst ein-

schließlich mit dem Vorhaben im Zusammenhang stehender infrastruktureller Einrichtungen 

(Parkplätze, Zufahrten etc.). Dies sind: 

- Überbauung von Biotopen und Habitaten, Vermehrungsstätten von Arten oder Nah-

rungs- und Migrationsräumen, 

- Kollisionsgefahr durch große Glaswände (Vögel, Fledermäuse) sowie  

- Barrierewirkung/ Zerschneidung durch Baukörper. 

 

 

3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren  

 

 

Die betriebsbedingten Wirkungen gehen vom Verkehr und von der Unterhaltung der fertig ge-

stellten Bauwerke aus. Dazu gehören 

- Immissionen von Lärm, Staub, gasförmigen Stoffen, Licht und Erschütterungen, 

- Bewegungen durch Fahrzeuge und Menschen, 

- Kollisionsgefährdung aufgrund Lichteinwirkung für migrierende Tierarten (z.B. Rast- 

und Zugvögel, Fledermäuse), 

- Kollisionsgefährdung aufgrund Lichteinwirkung von Nahrung suchenden Tierarten 

(z.B. Brutvögel, Fledermäuse). 
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4. Relevanzprüfung 
 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH-

Anh. IV 

EU-

VSRL 

Anh. I 

BArtSchV Nachweis 

im UG 

Beeinträchtigung 

durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe 

Säuger       

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Canis lupus Wolf x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Castor fiber Biber x   -  keine Vorkommen im UG 

Cricetus cricetus Feldhamster x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Felis silvestris Wildkatze x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Lutra lutra Fischotter x   -  keine Vorkommen im UG 

Lynx lynx Luchs x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Muscardinus avellanarius Haselmaus x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Mustela lutreola Europäischer Nerz x   -  in LSA ausgestorben 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Myotis dasycneme Teichfledermaus x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Myotis myotis Großes Mausohr 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Myotis nattereri Fransenfledermaus x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH-

Anh. IV 

EU-

VSRL 

Anh. I 

BArtSchV Nachweis 

im UG 

Beeinträchtigung 

durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe 

Jagdgebiete der Art 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Plecotus auritus Braunes Langohr 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Plecotus austriacus Graues Langohr 
x   -  vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Rhinolophus ferrumequinum  Große Hufeisennase x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus x   -  keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Vögel       

Accipiter gentilis Habicht 
     vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Accipiter nisus Sperber 
     vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Acrocephalus arundinaceus Drosselrohrsänger   x   im UG nicht vorkommend 

Acrocephalus paludicola Seggenrohrsänger  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger   x   im UG nicht vorkommend 

Actitis hypoleucos Flussuferläufer   x   im UG nicht vorkommend 

Aegolius funereus Raufußkauz  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH-

Anh. IV 

EU-

VSRL 

Anh. I 

BArtSchV Nachweis 

im UG 

Beeinträchtigung 

durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe 

Aegypius monachus Mönchsgeier  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Alcedo atthis Eisvogel  x x   im UG nicht vorkommend 

Anas acuta Spießente      nur Ansammlungen > 50 Ind. relevant 

Anas clypeata Löffelente      im UG nicht vorkommend 

Anas crecca Krickente      im UG nicht vorkommend 

Anas querquedula Knäkente      im UG nicht vorkommend 

Anser albifrons Blässgans      im UG nicht vorkommend 

Anser anser Graugans      ab 500 Ind. relevant 

Anser erythropus Zwerggans  x    im UG nicht vorkommend 

Anser fabalis Saatgans      ab 3.000 Ind. relevant  

Anthus campestris Brachpieper  x x   im UG nicht vorkommend 

Aquila chrysaetos Steinadler  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Aquila clanga Schelladler  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Aqulia heliaca Kaiseradler   x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Aquila pomarina Schreiadler  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Ardea cinerea Graureiher      im UG nicht vorkommend 

Ardea purpurea Purpurreiher  x x   im UG nicht vorkommend 

Ardeola ralloides Rallenreiher  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Arenaria interpres Steinwälzer   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Asio flammeus Sumpfohreule  x    im UG nicht vorkommend 

Asio otus Waldohreule      im UG nicht vorkommend 

Athene noctua Steinkauz      im UG nicht vorkommend 

Aythya nyroca Moorente  x x   im UG nicht vorkommend 
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Bonasa banasia Haselhuhn  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Botaurus stellaris Rohrdommel  x x   im UG nicht vorkommend 

Branta leucopsis  Weißwangengans   x    im UG nicht vorkommend 

Branta ruficollis Rothalsgans  x    im UG nicht vorkommend 

Bubo bubo Uhu  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Bubulcus ibis Kuhreiher      keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Burhinus oedicnemus Triel  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Buteo buteo Mäusebussard 
     vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Buteo lagopus Raufußbussard      im UG nicht vorkommend 

Buteo rufinus Adlerbussard  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Calidris alpina Alpenstrandläufer   x   im UG nicht vorkommend 

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker  x x   im UG nicht vorkommend 

Carpodacus erythrinus Karmingimpel   x   im UG nicht vorkommend 

Casmerodius albus Silberreiher  x    im UG nicht vorkommend 

Charadrius alexandrinus Seeregenpfeifer   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer   x   im UG nicht vorkommend 

Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer   x   im UG nicht vorkommend 

Charadrius morinellus Mornellregenpfeifer  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Chlidonias hybridus Weißbartseeschwalbe  x    im UG nicht vorkommend 

Chlidonias leucopterus Weißflügelseeschwalbe   x   im UG nicht vorkommend 

Chlidonias niger Trauerseeschwalbe  x x   im UG nicht vorkommend 

Ciconia ciconia Weißstorch  x x   im UG nicht vorkommend 

Ciconia nigra Schwarzstorch  x    im UG nicht vorkommend 
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Circaetus gallicus Schlangenadler  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Circus aeruginosus Rohrweihe  x    im UG nicht vorkommend 

Circus cyaneus Kornweihe  x    im UG nicht vorkommend 

Circus macrourus Steppenweihe  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Circus pygargus Wiesenweihe  x    im UG nicht vorkommend 

Coracias garrulus Blauracke  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Corvus frugilegus Saatkrähe 
     keine Brutkolonien und tradierte Schlaf-

platzgemeinschaften ab 500 Ind. im UG 

Corvus monedula Dohle      im UG nicht vorkommend 

Crex crex Wachtelkönig  x x   im UG nicht vorkommend 

Cygnus bewickii Zwergschwan  x    im UG nicht vorkommend 

Cygnus cygnus Singschwan  x x   im UG nicht vorkommend 

Cygnus olor Höckerschwan 
     nur bei Schlafplätzen ab 200 Ind. rele-

vant, trifft im UG nicht zu  

Delichon urbica Mehlschwalbe      keine Kolonie mit 100 BP vorhanden 

Dendrocopos leucotos Weißrückenspecht  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Dendrocopos medius Mittelspecht  x x   im UG nicht vorkommend 

Dendrocopus syriacus Blutspecht  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Dryocopus martius Schwarzspecht  x x   im UG nicht vorkommend 

Egretta grazetta  Seidenreiher  x    im UG nicht vorkommend 

Emberiza calandra Grauammer   x   im UG nicht vorkommend 

Emberiza hortulana Ortolan  x x   im UG nicht vorkommend 

Falco cherrug Würgfalke  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Falco columbarius Merlin   x    im UG nicht vorkommend 
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Falco naumanni Rötelfalke  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Falco peregrinus Wanderfalke  x    im UG nicht vorkommend 

Falco subbuteo Gerfalke  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Falco subbuteo Baumfalke      im UG nicht vorkommend 

Falco tinnunculus Turmfalke      im UG nicht vorkommend 

Falco vespertinus Rotfußfalke  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Ficedula albicollis Halsbandschnäpper  x x   im UG nicht vorkommend 

Ficedula parva Zwergschnäpper  x x   im UG nicht vorkommend 

Galerida cristata Haubenlerche   x   im UG nicht vorkommend 

Gallinago gallinago Bekassine   x   im UG nicht vorkommend 

Gallinago media Doppelschnepfe  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Gallinula chloropus Teichhuhn   x   im UG nicht vorkommend 

Gavia arctica Prachttaucher   x    im UG nicht vorkommend 

Gavia immer Eistaucher  x x   im UG nicht vorkommend 

Gavia stellata Sterntaucher   x    im UG nicht vorkommend 

Gelochelidon nilotica Lachseeschwalbe   x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Glareola pratincola  Rotflügel-Brachschwalbe   x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Glaucidium passerinum Sperlingskauz  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Grus grus Kranich  x    im UG nicht vorkommend 

Gyps fulvus Gänsegeier  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Haematopus ostralegus Austernfischer      im UG nicht vorkommend 

Haliaeetus albicilla Seeadler  x    im UG nicht vorkommend 

Hieraaetus fasciatus Habichtsadler  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 
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Hieraaetus pennatus Zwergadler  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Himantopus himantopus Stelzenläufer  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Hirundo rustica Rauchschwalbe      im UG nicht vorkommend 

Ixobrychus minutus Zwergdommel  x x   im UG nicht vorkommend 

Jynx torquilla Wendehals   x   im UG nicht vorkommend 

Lanius collurio Neuntöter  x    im UG nicht vorkommend 

Lanius excubitor Raubwürger   x   im UG nicht vorkommend 

Lanius minor Schwarzstirnwürger  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Lanius senator Rotkopfwürger   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Larus argentatus Silbermöwe      im UG nicht vorkommend 

Larus cachinnans Steppenmöwe      im UG nicht vorkommend 

Larus canus Sturmmöwe      im UG nicht vorkommend 

Larus melanocephalus Schwarzkopfmöwe  x    im UG nicht vorkommend 

Larus michahellis Mittelmeermöwe      im UG nicht vorkommend 

Larus ridibundus Lachmöwe      im UG nicht vorkommend 

Limosa lapponica Pfuhlschnepfe  x    im UG nicht vorkommend 

Limosa limosa Uferschnepfe   x   im UG nicht vorkommend 

Locustella luscinioides Rohrschwirl   x   im UG nicht vorkommend 

Lullula arborea Heidelerche  x x   im UG nicht vorkommend 

Luscinia luscinia Sprosser      im UG nicht vorkommend 

Luscinia svecica Weißsterniges Blaukehlchen  x x   im UG nicht vorkommend 

Lymnocryptes minimus Zwergschnepfe   x   im UG nicht vorkommend 

Marmaronetta angustirostris  Marmelente  x    im UG nicht vorkommend 
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Mergus albellus Zwergsäger  x    im UG nicht vorkommend 

Mergus merganser Gänsesäger      im UG nicht vorkommend 

Mergus serrator Mittelsäger      im UG nicht vorkommend 

Merops apiaster Bienenfresser   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Milvus migrans Schwarzmilan 
 x    vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Milvus milvus Rotmilan 
 x    vorhabensbedingt keine Wirkung auf 

Jagdgebiete der Art 

Monticola saxatilis Steinrötel   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Meophron percnopterus Schmutzgeier  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Netta rufina Kolbenente      im UG nicht vorkommend 

Numenius arquata Großer Brachvogel   x   im UG nicht vorkommend 

Nyctea scandiaca Schneeeule  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Nycticorax nycticorax Nachtreiher  x x   im UG nicht vorkommend 

Otis tarda Großtrappe  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Otus scops Zwergohreule      keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Pandion haliaetus Fischadler  x    im UG nicht vorkommend 

Perdix perdix Rebhuhn      im UG nicht vorkommend 

Pernis apivorus Wespenbussard  x    im UG nicht vorkommend  

Petronia petronia Steinsperling   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Phalacrocorax carbo Kormoran 
     Schlafgemeinschaft ab 500 Ind., Brutko-

lonien nicht vorhanden 

Phalaropus lobatus Odinshühnchen  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Philomachus pugnax Kampfläufer  x x   im UG nicht vorkommend 

Phoenicopterus roseus Rosaflamingo  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 
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Phylloscopus bonelli  Berglaubsänger   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Phylloscopus trochiloides Grünlaubsänger      keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Picus canus Grauspecht  x x   im UG nicht vorkommend 

Picus viridis Grünspecht   x   im UG nicht nachgewiesen 

Platalea leucorodia Löffler  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Plegadis flacinellus Sichler  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Pluvialis apricaria  Goldregenpfeifer   x x   im UG nicht vorkommend 

Podiceps auritus Ohrentaucher  x x   im UG nicht vorkommend 

Podiceps grisegena Rothalstaucher   x   im UG nicht vorkommend 

Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher   x   im UG nicht vorkommend 

Porzana parva Kleines Sumpfhuhn  x x   im UG nicht vorkommend 

Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn  x x   im UG nicht vorkommend 

Porzana pusilla  Zwergsumpfhuhn  x x   im UG nicht vorkommend 

Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Riparia riparia Uferschwalbe   x   im UG nicht vorkommend 

Sterna albifrons Zwergseeschwalbe   x x   im UG nicht vorkommend 

Sterna caspia Raubseeschwalbe  x x   im UG nicht vorkommend 

Sterna hirundo Flussseeschwalbe  x x   im UG nicht vorkommend 

Sterna paradisaea Küstenseeschwalbe  x x   im UG nicht vorkommend 

Sterna sandvicensis Brandseeschwalbe  x x   im UG nicht vorkommend 

Streptopelia turtur Turteltaube      im UG nicht vorkommend 

Strix aluco Waldkauz      im UG nicht vorkommend 

Strix uralensis Habichtskauz  x    im UG nicht vorkommend 
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Sturnus vulgaris Star      nur Schlafplatz ab 20.000 Ind. relevant 

Surnia ulula Sperbereule  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Sylvia nisoria Sperbergrasmücke  x x   im UG nicht vorkommend 

Tadorna ferruginea Rostgans  x    im UG nicht vorkommend 

Tetrao tetrix Birkhuhn  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Tetrao urogallus Auerhuhn  x x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Tetrax tetrax Zwergtrappe  x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Tringa glareola Bruchwasserläufer  x x   im UG nicht vorkommend 

Tringa ochropus Waldwasserläufer   x   im UG nicht vorkommend 

Tringa stagnatilis Teichwasserläufer    x   im UG nicht vorkommend 

Tringa totanus Rotschenkel   x   im UG nicht vorkommend 

Turdus torquatus Ringdrossel       im UG nicht vorkommend 

Tyto alba Schleiereule      im UG nicht vorkommend 

Upupa epops Wiedehopf   x   im UG nicht vorkommend 

Vanellus vanellus Kiebitz   x   im UG nicht vorkommend 

Xenus cinereus Terekwasserläufer   x    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Lurche und Kriechtiere        

Coronella austriaca Schlingnatter 

x     wurde im UG nicht nachgewiesen, keine 
geeigneten Fortpflanzungs- und Nah-
rungsstätten (Hauptbeutetier Zau-
neidechse)  

Lacerta agilis Zauneidechse 
x   - - kein Nachweis im UG, keine geeigneten 

Fortpflanzungs- und Nahrungsstätten 

Alytes obstetricans Geburtshelferkröte x     kommt im UG nicht vor 

Bombina bombina Rotbauchunke x     kommt im UG nicht vor 
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Bufo calamita Kreuzkröte x     kommt im UG nicht vor 

Bufo viridis Wechselkröte x     kommt im UG nicht vor 

Hyla arborea Laubfrosch x     kommt im UG nicht vor 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte x     kommt im UG nicht vor 

Rana arvalis Moorfrosch x     kommt im UG nicht vor 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch x     kommt im UG nicht vor 

Triturus cristatus Kammmolch x     kommt im UG nicht vor 

Rundmäuler und Knochenfische       

Aspius aspius Rapfen      kommt im UG nicht vor 

Cobitis taenia Steinbeißer      kommt im UG nicht vor 

Cottus gobio Westgroppe      kommt im UG nicht vor 

Gobio albipinnatus Weißflossengründling      kommt im UG nicht vor 

Lampetra fluviatilis Flussneunauge      kommt im UG nicht vor 

Lampetra planeri Bachneunauge      kommt im UG nicht vor 

Misgurnus fossilis Schlammpeitzger      kommt im UG nicht vor 

Petromyzon marinus Meerneunauge      kommt im UG nicht vor 

Rhodeus sericeus amarus Bitterling      kommt im UG nicht vor 

Salmo salar Atlantischer Lachs      kommt im UG nicht vor 

Käfer        

Aesalus scarabaeoides Kurzschröter   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Calosoma reticulatum 

Smaragdgrüner Puppenräu-

ber 

  x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Carabus marginalis Gerandeter Laufkäfer   x   ausgestorben 
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Cerambyx cerdo Großer Eichenbock x     keine geeigneten Habitate im UG 

Clerus mutillarius Eichen-Buntkäfer   x   ausgestorben 

Cylindera (Cicindela) arenaria 

ssp. viennensis  Wiener Sandlaufkäfer 

  x   keine geeigneten Habitate im UG 

Cylindera (Cicindela) germani-

ca Deutscher Sandlaufkäfer 

  x   keine geeigneten Habitate im UG 

Dicerca furcata Großer Birken-Prachtkäfer   x   ausgestorben 

Dytiscus latissimus Breitrand x     verschollen 

Gnorimus variabilis Schwarzer Edelkäfer   x   keine geeigneten Habitate im UG 

Graphoderus bilineatus 

Schmalbindiger Breitflügel-

Tauchkäfer 

x     keine geeigneten Habitate im UG 

Lucanus cervus Hirschkäfer 
x   - - kein Nachweis im UG, keine geeigneten 

Habitate  

Meloë cicatricosus Narbiger Maiwurm   x   keine geeigneten Habitate im UG 

Meloë decorus Violetthalsiger Maiwurm   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Necydalis major Großer Wespenbock   x   keine geeigneten Habitate im UG 

Necydalis ulmi Panzers Wespenbock   x   ausgestorben 

Osmoderma eremita Eremit x     keine geeigneten Habitate im UG 

Rosalia alpina Alpenbock x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Scintillatrix mirifica Großer Ulmen-Prachtkäfer   x   keine geeigneten Habitate im UG 

Schmetterlinge       

Acontia lucida  Malveneule   x   ausgestorben 

Acosmetia caliginosa Färberscharteneule   x   ausgestorben 

Anarta cordigera Moorbunteule   x   ausgestorben 
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Arctia villica Schwarzer Bär   x   ausgestorben 

Artiora evonimaria 

Pfaffenhütchen-

Wellrandspanner 

  x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Calyptra thalictri Wiesenrauten-Kapuzeneule   x   ausgestorben 

Carsia sororiata Moosbeeren-Grauspanner   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Chelis maculosa Fleckenbär   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Cleorodes lichenaria 

Grüner Rindenflechten-

Spanner 

  x   ausgestorben 

Coenonympha hero  Wald- Wiesenvögelchen x     ausgestorben 

Colias myrmidone Regensburger-Gelbling  x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Dyscia fagaria Heidekraut-Fleckenspanner   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Erebia epiphron epiphron Brocken-Mohrenfalter   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Eremobina pabulatricula Helle Pfeifengras-Büschel   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Eriogaster catax Hecken-Wollafter x     ausgestorben  

Eriogaster rimicola Eichen-Wollafter   x   ausgestorben 

Eucarta amethystina Amethysteule   x   ausgestorben 

Euchalcia consona Mönchskraut-Metalleule   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Euphydryas aurinia 

Abiss-/Skabiosen-

Scheckenfalter 

x     nicht im UG nachgewiesen  

Euphydryas maturna 

Eschen-Scheckenfalter, Klei-

ner Maivogel 

x     nicht im UG nachgewiesen  

Euplagia quadripunctaria Spanische Flagge x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Euxoa lidia Schwärzliche Erdeule   x   ausgestorben 
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Euxoa vitta Steppenrasen-Erdeule   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Fagivorina arenaria 

Rotbuchen-Flechten-

Baumspanner 

  x   ausgestorben 

Gastropacha populifolia Pappelglucke   x   nicht im UG nachgewiesen  

Gortyna borelii Haarstrangwurzeleule   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Hadena irregularis Gipskraut-Kapseleule   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Hipparchia alcyone Kleiner Waldportier   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Hipparchia statilinus Eisenfarbener Samtfalter   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Hyphoraia aulica Hofdame   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Hypoxystis pluviaria  

Blassgelber Besenginster-

spanner 

  x   ausgestorben 

Idaea contiguaria  

Fetthennen-Felsflur-

Kleinspanner 

  x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Lamprosticta culta Obsthaineule   x   ausgestorben 

Lopinga achine Gelbringfalter x     ausgestorben 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter  x     im UG nicht nachgewiesen 

Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter x     ausgestorben 

Maculinea arion 

Quendel-Ameisenbläuling, 

Schwarzgefleckter Bläuling 

x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Maculinea nausithous 

Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling, Schwarz-

blauer Bläuling 

x     im UG nicht nachgewiesen 

Maculinea teleius 

Heller Wiesenknopf-

Ameisenbläuling ,Großer 

x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 
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Moorbläuling 

Meganephria bimaculosa  Zweifleckige Plumpeule   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Nycteola degenerana Salweiden-Wicklereulchen   x   Ausgestorben 

Nymphalis xanthomelas Östlicher Großer Fuchs   x   Ausgestorben 

Ocneria rubea  Rostspinner   x   Ausgestorben 

Parnassius mnemosyne  Schwarzer Apollo x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Parocneria detrita  Rußspinner   x   Ausgestorben 

Pericallia matronula  Augsburger Bär   x   Ausgestorben 

Periphanes delphinii Rittersporn-Sonneneule   x   Ausgestorben 

Phyllodesma ilicifolia Weidenglucke   x   Ausgestorben 

Polymixis polymita Olivbraune Steineule   x   Ausgestorben 

Polyommatus damon Großer Esparsetten-Bläuling   x   Ausgestorben 

Proserpinus proserpinus Nachtkerzenschwärmer x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Pyrgus armoricanus 

Zweibrütiger Würfeldickkopf-

falter 

  x   Ausgestorben 

Scolitantides orion  Fetthennen-Bläuling   x   Ausgestorben 

Scopula decorata 

Thymian-Steppenrasen-

Kleinspanner 

  x   Ausgestorben 

Scotopteryx coarctaria 

Ginsterheiden-

Wellenstriemen- Spanner 

  x   keine Habitate im UG 

Simyra nervosa Schrägflügel-Striemeneule   x   keine Habitate im UG 

Spudaea ruticilla Graubraune Eichenbuscheule   x   Ausgestorben 

Syngrapha microgamma  Moor-Goldeule   x   Ausgestorben 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH-

Anh. IV 

EU-

VSRL 

Anh. I 

BArtSchV Nachweis 

im UG 

Beeinträchtigung 

durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe 

Synopsia sociaria  

Heidekraut-

Buntstreifenspanner 

  x   Ausgestorben 

Trichosea ludifica Gelber Hermelin   x   Ausgestorben 

Valeria jaspidea  Schlehen-Jaspiseule   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Xanthia sulphurago  Bleich-Gelbeule   x   Ausgestorben 

Yigoga forcipula Felsgeröllhalden-Erdeule   x   Ausgestorben 

Libellen       

Aeshna subarctica elisabethae Hochmoor-Mosaikjungfer   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer x     keine Habitate im UG 

Ceriagrion tenellum Scharlachlibelle   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer x     an der Mulde nicht nachgewiesen 

Leucorrhina albifrons Östliche Moosjungfer x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Leucorrhina pectoralis Große Moosjungfer x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Nehalennia speciosa Zwerglibelle   x   Verschollen 

Ophiogomphus cecilia Grüne Flussjungfer x     keine geeigneten Habitate im UG 

Somatochlora alpestris Alpen Smaragdlibelle   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Spinnentiere       

Arctosa cinerea Flussufer-Wolfspinne 
  x   keine Vorkommen im Landschaftsraum, 

Nachweis an der Alten Elbe Klieken 

Dolomedes plantarius Gerandete Wasserspinne 
  x   keine Vorkommen im Landschaftsraum, 

Nachweis am Saarensee (Unruh 2008) 

Philaeus chrysops Goldaugen-Springspinne   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH-

Anh. IV 

EU-

VSRL 

Anh. I 

BArtSchV Nachweis 

im UG 

Beeinträchtigung 

durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe 

Krebstiere       

Astacus astacus Edelkrebs   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Branchipus schaefferi Sommer-Feenkrebs   x   im UG nicht vorkommend 

Weichtiere        

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke  x     Ausgestorben 

Helicigona lapicida  Steinpicker      keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Pseudoanodonta complanata Abgeplattete Teichmuschel   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Unio crassus Gemeine Flugmuschel x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Vertigop angustior Schmale Windelschnecke      keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke       keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Ameisen       

Formica rufa Rote Waldameise    x x  

Farn- und Blütenpflanzen       

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Apium repens Kriechender Scheiberich x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Artemisia laciniata Schlitzblättriger Beifuß  x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Artemisia rupestris Felsen-Beifuß   x   Ausgestorben 

Botrychium matricariifolium Ästiger Rautenfarn   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Botrychium simplex Einfachen Mondraute x     Ausgestorben 

Coleanthus subtilis Scheidenblütgras  x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Cypripedium calceolus Frauenschuh x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz x     Ausgestorben 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH-

Anh. IV 

EU-

VSRL 

Anh. I 

BArtSchV Nachweis 

im UG 

Beeinträchtigung 

durch Vorhaben 

möglich 

Ausschlussgründe 

Linderna procumbens Liegendes Büchsenkraut  x     im UG nicht nachgewiesen 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Luronium natans Schwimmendes Froschkraut x     keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Nuphar pumila Zwerg-Mummel   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Pulsatilla pratensis ssp. alba 

Brocken-Anemone, Kleinblüti-

ge Küchenschelle 

  x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Pulsatilla vernalis Frühlings-Küchenschelle   x   ausgestorben 

Scorzonera purpurea Violette Schwarzwurzel   x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Stipa dasyphylla Weichhaariges Federgras    x   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt x     ausgestorben 

Moose und Flechten       

Lobaria pulmonaria  Lungenflechte      ausgestorben 

Buxbaumia viridis  Grünes Koboldmoos      verschollen  

Drepanocladus vernicosus  Firnisglänzendes Sichelmoos      verschollen 

FFH-Anh. IV  Tier- oder Pflanzenart im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt 
EU-VSRL Anh. I  Vogelart gem. Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie  
BArtSchV   Tier- oder Pflanzenart, die ein Kreuz in Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung Anlage 1 hat  
UG   Untersuchungsgebiet  

 

Aufgrund der Ergebnisse der faunistischen Erfassungen sind für folgende Arten (besonders geschützt nach BArtSchV) die artenschutzrechtliche 

Prüfung vorzunehmen: 
 Feldlerche, 
 Gebüschbrüter,  
 Rote Waldameise, 
 Blauflüglige Ödlandschrecke.  
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5. Bestand und Betroffenheit der Arten  
 
 

Formblatt Artenschutz  

Projektbezeichnung 

B-Plan Nr. 224 

Hirtenhausiedlung 

Vorhabenträger 

 

KONCEPT GmbH 

Betroffene Art  

Feldlerche (Alauda arvensis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus  

Schutzstatus 

  streng geschützt  

  Art nach Anh. A der EGArtSchVO  

  Art nach Anh. IV FFH-RL  

  Art nach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 

 

  besonders geschützt  

  Art nach Anh. B der EGArtSchVO  

  Europäische Vogelart  

  Art nach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV  

Das Formblatt ist nur für Arten nach Anhang IV FFH-RL und Europäische Vogelarten auszufüllen.  

Gefährdungsstatus 

  Rote Liste Deutschland 

3 - gefährdet 

  Rote Liste Sachsen-Anhalt 

V – Vorwarnliste  

 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

  FV günstig / hervorragend  

  U1 ungünstig – unzureichend  

  U2 ungünstig – schlecht  

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

- weitgehend offene, gehölzarme Landschaften unterschiedlicher Ausprägung 

- Brachen, Lichtungs- und Randbereiche von Wäldern mit geringem Krautwuchs, trockene Standorte (kli-
mabegünstigte Lagen) 

- Bodenbrüter 

Verbreitung  

Verbreitung in Deutschland  

häufig 

Verbreitung Sachsen-Anhalt 

häufig 

Verbreitung im Untersuchungsraum  

  Vorkommen nachgewiesen  

 

  Vorkommen potenziell möglich  

Zwei Brutpaare der Art wurden 2017 auf den Offenlandflächen erfasst.  

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)  nur Tiere 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. 
verletzt?   Ja   Nein 
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Formblatt Artenschutz  

Projektbezeichnung 

B-Plan Nr. 224 

Hirtenhausiedlung 

Vorhabenträger 

 

KONCEPT GmbH 

Betroffene Art  

Feldlerche (Alauda arvensis) 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Zwei Brutpaare der Feldlerche wurden im Gebiet nachgewiesen. Im Zuge der Baufeldfreimachung besteht die Gefahr 
der Zerstörung von Brutstätten.  

Die Feldlerche besitzt keine Bindung an Brutstandorte, d.h. nach Beendigung der Brut- und Aufzucht der Jungen wird 
der Standort verlassen. Bei folgenden Bruten wird in der Regel ein neuer Brutstandort besetzt. Hieraus ergibt sich 
eine baubedingte Möglichkeit, dass Brutplätze betroffen sind. Aus diesem Grund ist als Vermeidungsmaßnahme (V1) 
das Bauen außerhalb der Brutzeit einzuplanen. Beim Bauen außerhalb der Brutzeit ist eine Beeinträchtigung aus 
dem bereits beschriebenen Grund nicht zu erwarten.  

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein.   Ja   Nein 

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die über das allgemeine Lebensrisiko 
hinausgehen (signifikante Erhöhung)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Betriebsbedingt sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten, da die Art nicht mehr im Gebiet brüten kann.  

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein.   Ja   Nein 

b) Störungstatbestände (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG) nur Tiere 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört (eine erhebliche Störung liegt 
vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion einer Art verschlechtert)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

  Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Aufgrund der Bebauung des B-Plangebietes ist anlagebedingt ein Brüten der Feldlerche im Gebiet nicht mehr mög-
lich. Daher liegt eine Störung der Tiere während der Fortpflanzungszeit vor. Zur Vermeidung von erheblichen Störun-
gen sollen im räumlichen Zusammenhang (nordöstlich des Planungsgebietes) verbesserte Brutbedingungen für die 
Feldlerche geschaffen werden. Hierfür sollen Lerchenfenster (V2) angelegt werden. Der Tatsache folgend, dass 
Lerchen keine Bindung an ihre Brutstandorte haben, können die Möglichkeiten der Besiedlung auf den Ackerflächen 
wahrgenommen werden.  

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 
44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG) 

nur Tiere 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  be-
schädigt oder zerstört?   Ja   Nein 
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Formblatt Artenschutz  

Projektbezeichnung 

B-Plan Nr. 224 

Hirtenhausiedlung 

Vorhabenträger 

 

KONCEPT GmbH 

Betroffene Art  

Feldlerche (Alauda arvensis) 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen 

  Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt  

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Eine direkte Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann das Bauen innerhalb der Brutzeit hervorrufen. 
Aus diesem Grund soll die Bauzeit außerhalb der Brutzeit liegen (V1).  

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

e) Abschließende Bewertung 

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein   Nein; Zulassung ist möglich; 
Prüfung endet hiermit  

  Ja; Ausnahmeprüfung ist erfor-
derlich; weiter unter 4.  
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Formblatt Artenschutz  

Projektbezeichnung 

B-Plan Nr. 224 

Hirtenhausiedlung 

Vorhabenträger 

 

KONCEPT GmbH 

Betroffene Art  

Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Dorngrasmücke (Sylvia communis) 

Amsel (Turdus merula) 

Buchfink (Fringilla coelebs) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus  

Schutzstatus 

  streng geschützt  

  Art nach Anh. A der EGArtSchVO  

  Art nach Anh. IV FFH-RL  

  Art nach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 

 

  besonders geschützt  

  Art nach Anh. B der EGArtSchVO  

  Europäische Vogelart  

  Art nach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV  

Das Formblatt ist nur für Arten nach Anhang IV FFH-RL und Europäische Vogelarten auszufüllen.  

Gefährdungsstatus 

  Rote Liste Deutschland: Nicht gefährdet 

  Rote Liste Sachsen-Anhalt. 3 – gefährdet; 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

  FV günstig / hervorragend  

  U1 ungünstig – unzureichend  

  U2 ungünstig – schlecht  

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Alle Vogelarten kommen auch in Siedlungsgebieten vor sowie ihre Habitatansprüche befriedigt werden können. So 

brüten Dorn- und Klappergrasmücke in Gebüschen, die Amsel ist ein Baum- und Gebüschbrüter, ebenso wie der 

Buchfink.  

Verbreitung  

Verbreitung in Deutschland  

Die Arten sind in Deutschland verbreitet. 

Verbreitung Sachsen-Anhalt 

In Sachsen-Anhalt kommen die Arten ebenfalls häufig 
vor. 

Verbreitung im Untersuchungsraum  

  Vorkommen nachgewiesen  

 

  Vorkommen potenziell möglich  

Brutplätze von Dorn- und Klappergrasmücke wurden im Gebüsch am Theodor-Storm-Weg nachgewiesen. Die Amsel 

in Gehölzen der Grünfläche am Joseph-von-Eichendorff-Weg und der Buchfink im südlichen Bereich des Gebietes.  

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)  nur Tiere 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. 
verletzt?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen 
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Formblatt Artenschutz  

Projektbezeichnung 

B-Plan Nr. 224 

Hirtenhausiedlung 

Vorhabenträger 

 

KONCEPT GmbH 

Betroffene Art  

Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Dorngrasmücke (Sylvia communis) 

Amsel (Turdus merula) 

Buchfink (Fringilla coelebs) 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Bei Baufeldfreimachung und der Rodung des Brombeergebüsches kann es zur Tötung von Individuen der Klapper- 
und Dorngrasmücke kommen, wenn dies während der Brutzeit erfolgt. Mittels Vermeidungsmaßnahme (V1 – Bauen-
außerhalb der Brutzeit) ist eine Tötung zu verhindern. 

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein.   Ja   Nein 

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die über das allgemeine Lebensrisiko 
hinausgehen (signifikante Erhöhung)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Die Bebauung ist in Nachbarschaft zu den verbleibenden Grünflächen des Gebietes vorgesehen. Bei Verwendung 
großer Fensterscheiben in Bauwerken kommt es regelmäßig zu Anflügen an transparenten und spiegelnden Glasflä-
chen durch Vögel (u.a. ELLE et al. 2013). Sofern keine Vermeidungsmaßnahmen erfolgen, ist deshalb bei Verwen-
dung großer Glasflächen (>8 m²) von einer signifikanten Erhöhung des allgemeinen Lebensrisikos für Vögel auszu-
gehen.  

Die Vermeidungsmaßnahmen V3 – V6 (Vermeidung von Glasscheiben in Bereichen mit Durchsicht in die freie Land-
schaft und in Eckbereichen, Verwendung von reflexionsarmem Glas, Markierung der gesamten Glasflächen, keine 
Pflanzung höherer Gehölze vor spiegelnden Glasfläche) sind jedoch geeignet, eine signifikante Erhöhung des allge-
meinen Lebensrisikos durch Vogelanflüge an große Glasscheiben zu verhindern. 

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen V3 bis V6 ist eine Erhöhung des allgemeinen 
Lebensrisikos ausgeschlossen, auch wenn größere Glasflächen mit >8 m² geplant sind . 

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein.   Ja   Nein 

b) Störungstatbestände (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG) nur Tiere 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört (eine erhebliche Störung liegt 
vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion einer Art verschlechtert)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

  Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Die betreffenden Arten sind relativ unempfindlich gegenüber Störeinflüssen und brüten deshalb regelmäßig auch in 
Park- und Gartenanlagen der Siedlungen. Erhebliche Störungen sind durch die geplante Wohnbebauung deshalb 
ausgeschlossen 

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 
44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG) 

nur Tiere 
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Formblatt Artenschutz  

Projektbezeichnung 

B-Plan Nr. 224 

Hirtenhausiedlung 

Vorhabenträger 

 

KONCEPT GmbH 

Betroffene Art  

Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Dorngrasmücke (Sylvia communis) 

Amsel (Turdus merula) 

Buchfink (Fringilla coelebs) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen,  be-
schädigt oder zerstört?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen 

  Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt  

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten liegt mit Beräumung der Flächen vor. Die Vogelarten bauen 
sich jedoch stets neue Nester und in der Umgebung befinden sich zahlreiche Brutmöglichkeiten der Arten. Unter 
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V1 (Bauen außerhalb der Brutzeit) bewirkt jedoch keine Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

e) Abschließende Bewertung 

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein   Nein; Zulassung ist möglich; 
Prüfung endet hiermit  

  Ja; Ausnahmeprüfung ist erfor-
derlich; weiter unter 4.  
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Formblatt Artenschutz                                                                                                                Insekten            

Projektbezeichnung 

B-Plan Nr. 224 

Hirtenhausiedlung 

Vorhabenträger 

 

KONCEPT GmbH 

Betroffene Art  

 

Rote Waldameise (Formica rufa) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus  

Schutzstatus 

  streng geschützt  

  Art nach Anh. A der EGArtSchVO  

  Art nach Anh. IV FFH-RL  

  Art nach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 

 

  besonders geschützt  

  Art nach Anh. B der EGArtSchVO  

  Europäische Vogelart  

  Art nach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV  

Gefährdungsstatus 

  Rote Liste Deutschland         3 (gefährdet) 

  Rote Liste Sachsen-Anhalt    V (Vorwarnliste) 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

  FV günstig / hervorragend  

  U1 ungünstig – unzureichend  

  U2 ungünstig – schlecht  

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Waldameise verbaut hauptsächlich Nadel- und Blattstreu zu den typischen Kuppelnestern. Im Nestzentrum be-
findet sich in der Regel ein Baumstumpf oder anderes Holzmaterial als Nestkern. Sie sind typische Waldarten, die 
meist im Halbschatten zu finden sind. Die Form der Nester ist u. a. abhängig von der Besonnung (LFE 2012). 

Verbreitung  

Verbreitung in Europa, Sibirien und Nordamerika.   

Verbreitung im Untersuchungsraum  

  Vorkommen nachgewiesen 

 

  Vorkommen potenziell möglich 

Während der Begehungen wurde ein Nest der Roten Waldameise unweit der B-Plangrenze zur Grundschule aufge-
funden.  

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)  nur Tiere 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet 
bzw. verletzt?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 
ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

 

Vermeidungsmaßnahme: Zur Vermeidung der Zerstörung von Waldameisen ist eine Umsetzung des Nestes vorzu-
nehmen (V7).  

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein.   Ja   Nein 
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Entstehen betriebsbedingt Risiken, die über das allgemeine Lebensrisiko 
hinausgehen (signifikante Erhöhung)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Betriebsbedingt sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein.   Ja   Nein 

b) Störungstatbestände (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG) nur Tiere 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört (eine erhebliche Stö-
rung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

  Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Für besonders geschützte Arten nicht relevant. 

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 
44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG) 

nur Tiere 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 
ist vorgesehen 

  Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt  

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte am Standort des geplanten Eingriffs ist betroffen. Eine Umsetzung des Nestes 
in geeignete Waldhabitate sichert die Funktionalität im räumlichen Zusammenhang, so dass keine Verbotstatbestän-
de zu erwarten sind (V7) durchzuführen.  

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

d) Abschließende Bewertung 

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein   Nein; Zulassung ist möglich; Prüfung endet 
hiermit  

  Ja; Ausnahmeprüfung ist erforderlich; weiter 
unter 4.  
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Projektbezeichnung 

B-Plan Nr. 224 

Hirtenhausiedlung 

Vorhabenträger 

 

KONCEPT GmbH 

Betroffene Art  

 

Blauflüglige Ödlandschrecke 

(Oedipoda caerulescens) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus  

Schutzstatus 

  streng geschützt  

  Art nach Anh. A der EGArtSchVO  

  Art nach Anh. IV FFH-RL  

  Art nach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 

 

  besonders geschützt  

  Art nach Anh. B der EGArtSchVO  

  Europäische Vogelart  

  Art nach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV  

Gefährdungsstatus 

  Rote Liste Deutschland         V 

  Rote Liste Sachsen-Anhalt    -  

Einstufung des Erhaltungszustandes  

  FV günstig / hervorragend  

  U1 ungünstig – unzureichend  

  U2 ungünstig – schlecht  

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Art ist in Deutschland vor allem in Süd-, Mittel- und Ostdeutschland sehr häufig verbreitet. Die Tiere präferieren 
trockenwarme Kahl- und Ödlandflächen mit sehr spärlicher Vegetation. Größere Hindernisse an Vegetation (Ruderal-
fluren, Staudenfluren) können sie nicht überwinden. Die Larven entwickeln sich ab Mai bis Juli. Imagines sind im Juli 
bis August/September vorzufinden. Die Weibchen legen ihre Eier im Boden ab, wobei ein breites Spektrum an Böden 
angenommen wird. Dort überwintern sie, um im Frühjahr zu schlüpfen. Sie sind in jedem Fall an vegetationsfreie oder 
vegetationsarme Habitate gebunden. Die Art ist sehr flugfähig.  

Verbreitung  

Verbreitung in Europa, Sibirien und Nordamerika. sehr häufig 

Verbreitung im Untersuchungsraum  

  Vorkommen nachgewiesen 

 

  Vorkommen potenziell möglich 

Während der Begehungen wurde in Bereich des befestigten Fahrweges Individuen nachgewiesen (mind. 20 Ind.). 
Die Habitatfläche ist ca. 1.200 m² groß.  

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)  nur Tiere 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet 
bzw. verletzt?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 
ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Durch die Baufeldfreimachung in den Monaten Mai bis Oktober können die vorkommenden Individuen getötet wer-
den. Bei einem Bauen im Winterhalbjahr werden die Entwicklungsformen aus der Natur entnommen bzw. zerstört. 
Die im Boden liegenden Eier der Ödlandschrecke werden im Winter durch die Baufeldfreimachung zerstört. Aus 
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diesem Grund soll in Verbindung mit den Ergebnissen zur Prüfung von Verbotstatbeständen gem § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG eine CEF-Maßnahme durchgeführt werden, indem die Individuen im Juni/Juli abgefangen und auf eine 
geeignete Habitatfläche umgesetzt werden. Damit wird die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG).  

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein.   Ja   Nein 

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die über das allgemeine Lebensrisiko 
hinausgehen (signifikante Erhöhung)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose): Betriebsbedingt sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein.   Ja   Nein 

b) Störungstatbestände (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG) nur Tiere 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört (eine erhebliche Stö-
rung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

  Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Für besonders geschützte Arten nicht relevant. 

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 
44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG) 

nur Tiere 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 
ist vorgesehen 

  Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt  

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätte am Standort des geplanten Eingriffs ist betroffen. Durch die Entwicklung von 
Wohngebieten werden die Lebensräume der Art zerstört. Es ist eine CEF-Maßnahme zu realisieren.  

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

d) Abschließende Bewertung 

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein   Nein; Zulassung ist möglich; Prüfung endet 
hiermit  

  Ja; Ausnahmeprüfung ist erforderlich; weiter 
unter 4.  
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6. Maßnahmen zur Vermeidung und ggf. CEF-Maßnahmen 
 

6.1 Vermeidungsmaßnahmen  

 

 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG wur-

den im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vorgesehen übernommen: 

 

 

V 1 – Bauen außerhalb der Brutzeit von Vögeln  

Zur Verhinderung des Vorliegens von Verbotstatbeständen ist das Bauen außerhalb der 

Brutzeit durchzuführen (außerhalb der Brutzeit vom 01.03.-15.07.).  

 

Wenn der Vorhabensträger nachweist, dass zum Zeitpunkt der Vorhabensrealisierung keine 

Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt, ist eine alternative Bauzeitenregelung möglich. 

Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn im Jahr der Vorhabensrealisierung im zu betrach-

tenden Gebiet keine durch die Maßnahmen betroffenen Brutvögel nachweisbar sind oder durch 

ein spezifisches Management (angepasste Bauablaufplanung), Beeinträchtigungen von Brutvö-

geln ausgeschlossen werden können. Der Nachweis ist kurzfristig vor dem beabsichtigten Bau-

beginn, gestützt auf gutachterliche Aussagen, zu erbringen und der unteren Naturschutzbehör-

de zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. 

 

Eine Begleitung der Umsetzung der Maßnahme ist mittels ökologischer Bauüberwachung 

erforderlich.  

 

V 2 - Einrichten von zwei Feldlerchenfenstern 

Zur Vermeidung des Habitatverlustes von Offenland für die Feldlerche sind auf der nordöstlich 

befindlichen Ackerfläche zwei Lerchenfenster einzurichten. Dabei handelt es sich um die Acker-

fläche, auf der auch das Regenrückhaltebecken errichtet werden soll (Flurstücke 422/1, 423/1, 

424/1 und 425/1). Die Anlage ist wie folgt durchzuführen: 

o Sämaschine für einige Meter anheben, 

o 2 Lerchenfenster auf 1 ha, 

o jeweils mind. 20 m² Größe, 

o Abstand 25 m zum Feldrand und 50 m von Gehölzen, 

o Lage zwischen den Fahrgassen einhalten,  

o weitere Bewirtschaftung der Ackerfläche.  

 

Es ist eine dauerhafte Sicherung der Maßnahme erforderlich. Die Maßnahme ist für einen Zeit-

raum von 5 Jahren festzusetzen.  
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Abbildung 1: Beispiel für ein Lerchenfenster  

Quelle:  
https://mlu.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/Master-
Biblio-
thek/Landwirtschaft_und_Umwelt/N/Naturschutzkonferenz/Naturschutzkonferenz_2010/Naturschutzkonferenz_2010_
-_Joerg_Claus_Lerchenfenster.pdf 

 

Eine Begleitung der Umsetzung der Maßnahme ist mittels ökologischer Bauüberwachung 

erforderlich.  

 

 

V3 – Vermeidung großer Glasscheiben in Bereichen mit Durchsicht in die freie 

Landschaft und in Eckbereichen 

Die Verbindung in die umgebende freie Landschaft besteht vor allem in Richtung Wald. Große 

durchgängige Glasflächen mit > 8 m² sollten in dieser Richtung vermieden werden. An den 

Eckbereichen von Gebäuden sind Verglasungen zu vermeiden (zumindest um die Ecken 

umgreifende Glasscheiben).  

 

Sollten durchgängige Glasflächen mit > 8 m² geplant werden, sind folgende weitere 

Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen: 

 

V4 – Verwendung von reflexionsarmem Glas 

Spiegelnde Gläser sollten vermieden werden. So ergeben sich erhöhte Kollisionsgefahren, 

wenn sich der Himmel großflächig in einer Front spiegelt oder sich in der näheren Umgebung 

der spiegelnden Scheibe Bäume und Büsche befinden, weil den Vögeln hier ein Lebensraum 

vorgetäuscht wird.  
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V5 – Markierung der gesamten Glasflächen 

Transparente Scheiben sollen großflächig für Vögel sichtbar gemacht werden, um Kollisionen 

effektiv zu verhindern. Als Siebdruck oder per Folie auf die Scheibe aufgebracht, gibt es eine 

Vielzahl von Markierungen, die einen recht zuverlässigen Schutz bieten. Die Wirksamkeit von 

Markierungen ist vom Deckungsgrad, vom Kontrast und von ihrer Reflexion abhängig. Punktar-

tige Markierungen sollten einen Deckungsgrad von mind. 25 % aufweisen. Ideal ist, wenn die 

Punkte – insbesondere bei lockerer Bedruckung – nicht zu fein sind (Ø mind. 5 mm) und wenn 

sich gegenüber dem Hintergrund eine gute Kontrastwirkung ergibt. So schnitten im TEST (Lind-

einer et al. 2010) Linien in oranger Farbe besser ab als solche in blauen, grünen oder gelben 

Farbtönen. Bei der Verwendung von linearen Strukturen gilt: Vertikale sind besser als horizonta-

le; die minimale Bedeckung sollte 15 % betragen. Zudem sollten Markierungen immer außen-

seitig angebracht werden, da so ihre Sichtbarkeit nicht durch mögliche Spiegelungen verringert 

wird. Technisch gibt es verschiedene Möglichkeiten, Gläser wirkungsvoll zu gestalten. Sieb-

druck sollte schon bei der Produktion im Werk angebracht werden. Die Abbildungen 5 und 6 

stellen Beispiele vollflächiger Markierungen dar. 

 

 
Abbildung 2: Siebdruck auf Glasfläche (Quelle: LINDEINER et al. 2010) 

2 cm breite unterbrochene Streifen in 10 cm Abstand – wurde beidseitig aufge-
bracht und teilweise auf der Rückseite etwas verbreitert, was bei der Annäherung 
den 3D-Effekt verstärkt  
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Abbildung 3: Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE) mit flächig bedruckten 

Fenstern und Fassadenteilen (Quelle: Lindeiner et al. 2010) 

Auch die Umweltanwaltschaft Wien empfiehlt als beste Lösung zur Senkung des Kollisionsrisi-

kos die vollflächige Markierung von Glasflächen (WUA 2014). Ein Bildbeispiel aus dieser Quelle 

stellt eine weitere Gestaltungsmöglichkeit dar (Abb. 7). Hierzu präzisiert die WUA (2014): Mar-

kierung der gesamten Glasfläche mit entweder 2 mm breiten Streifen in 30 mm Abstand oder 

kontrastreiche Punkt- und Gittermuster, wobei freie Stellen im Muster nicht größer als 10 – 15 

cm sein dürfen. 

 

 
Abbildung 4: Mit Punktmuster markierte Glasfläche. (aus WUA 2014)) 

 

V 6 – Keine Pflanzung höherer Gehölze vor spiegelnden Glasflächen 

Sollten spiegelnde Gläser aus bauplanungstechnischen Erfordernissen unvermeidbar sein, 

muss auf die Pflanzung höherer Gehölze bei der Außengestaltung vor solchen Glasflächen ver-

zichtet werden.  
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V 7 – Umsetzen des Nestes der Roten Waldameise 

Bis zum Baubeginn (April – Anfang Mai 2018) ist das festgestellte Nest samt Ameisenstaat an 

einen geeigneten Standort (Mitteilung durch die uNB) im näheren Umfeld umzusiedeln . Die 

Umsetzung des Neststandortes hat durch eine qualifizierte Person zu erfolgen. Nach § 45 

BNatSchG ist eine Ausnahmegenehmigung bei der uNB zu beantragen. Eine aussichtsreiche 

und funktionierende Umsiedlung des Ameisenstaates ist im April bis Anfang Mai durchzuführen. 

 

Eine Begleitung der Umsetzung der Maßnahme ist mittels ökologischer Bauüberwachung 

erforderlich.  

 

 

 

6.2 CEF-Maßnahme – Blauflüglige Ödlandschrecke 

 

 

Das Habitat der Blauflüglige Ödlandschrecke im B-Plangebiet stellt einen befestigten Weg dar, 

der einen entsprechenden Unterbau besitzt, so dass sich nur schüttere Vegetation entwickelt. 

Auf diesen Bereichen hat sich die Blauflüglige Ödlandschrecke angesiedelt.  

 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme soll ein Bereich in unmittelbarer Nähe des Habitats 

geschaffen werden, der im Aufbau und in der Struktur identisch ist. Dabei handelt es sich um 

die geplante Zuwegung zum Regenrückhaltebecken (Flurstücke 419/66, 422/1, 423/1, 424/1, 

425/1). Es ist vorgesehen, diesen als Schotterrasen aufzubauen. Er erhält einen tragfähigen 

Unterbau, so dass er damit vollständig dem jetzigen Habitat der Blauflügligen Ödlandschrecke 

entspricht. Die vegetationsarme Struktur ermöglicht der Heuschrecke das Vorkommen dauer-

haft.  

 

Zusätzlich soll an der Westseite dieses Weges (zwischen Regenwasserleistung und Weg) ein 

ca. 3 m breiter Streifen des als „Grünland“ geplanten Streifens als „Sonstiger Sandtrockenra-

sen“ entwickelt werden. In diesem Bereich wird der Oberboden abgetragen (20-25 cm) und statt 

dessen ein Kies-Sand-Gemisch aufgetragen. Zur Vegetationsentwicklung kann eine Rasenmi-

schung von Trockenrasenarten (Regiosaatgut UG4 – Ostdeutsches Tiefland) eingesät werden. 

Es sollte eine Mischverhältnis von mind. 50 % Kräuter und weniger als 50 % Gräser verwendet 

werden. Die Saatstärke sollte 5 g/m² nicht übersteigen.  

 

Die Habitatfläche erreicht eine Größe von ca. 1.200 m².  

 

Die Herstellung des Habitats soll im Herbst/Winter 2017/18 erfolgen und Anfang März abge-

schlossen sein. Dann können sich geringmächtige Vegetationsbestände, die als Nahrung die-

nen entwickeln.  

Im Frühjahr 2018 entwickeln sich die Imagines der Blauflügligen Ödlandschrecke. Nach 4-

maligem Häuten sind sie ausgewachsen und geschlechtsreif. Daher sind im Juni/Juli die Heu-
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schrecken auf dem B-Plangebiet abzufangen und auf die neue Fläche umzusetzen. Dies sollte 

durch sach- und fachkundigen Personen erfolgen.  

 

Mittels eines Monitorings soll die Wirksamkeit der Maßnahme überprüft werden.  
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Abbildung 5: Lage der CEF-Maßnahme im Bereich des Regenrückhaltebeckens  

Quelle: Ingenieurbüro Bertz GbR (2017) 
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7. Zusammenfassung 
 

 

Bei Berücksichtigung und Umsetzung der genannten Vermeidungsmaßnahme und der CEF-

Maßnahme sind Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG durch das Vorhaben ausgeschlos-

sen.  
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